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Signatur StAZH OS 29 (S. 621-622) 

Titel Beschluß des Regierungsrates betreffend 
Ausdehnung der Konzession der Städtischen 
Straßenbahn Zürich auf die Linie in der 
Hönggerstraße, von der Röschibachstraße bis zur 
Stadtgrenze, unter Aufhebung der Konzession der 
Straßenbahn Zürich-Höngg für diese Strecke. 

Ordnungsnummer  

Datum 24.04.1913 
 
[S. 621] Der Regierungsrat, 
nach Einsicht eines Antrages der Baudirektion und der Volkswirtschaftsdirektion, 
beschließt: 
I. Vom Verzicht der Straßenbahn Zürich-Höngg auf die kantonale Konzession 
(O. S. XXIV, 309) für die Strecke in der Hönggerstraße von der Röschibachstraße bis 
zur Stadtgrenze wird Vormerk genommen. 
II. Die kantonale Konzession für den Bau und Betrieb der Straßenbahnlinien der Stadt 
Zürich vom 12. März 1897 (O. S. XXV, 1) wird ausgedehnt auf das neu erworbene 
Teilstück in der Hönggerstraße, von der Röschibachstraße bis zur Stadtgrenze. 
III. Der Betriebsvertrag der Städtischen Straßenbahn Zürich mit der Straßenbahn 
Zürich-Höngg über den Betrieb der im Gebiet der Gemeinde Höngg liegenden Strecke 
wird, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Bundesbehörden, genehmigt. 
IV. Diese Zusatzkonzession erlischt ohne weiteres, wenn nicht innerhalb sechs 
Monaten von heute ab die zugehörige Bundeskonzession auf das neue Teilstück 
ausgedehnt ist. 
 
Zürich, den 24. April 1913. 
 
Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber: 
I. V. 
Paul Keller. // [S. 622] 
 
Durch Bundesbeschluß vom 21. Juni 1913 ist die durch Bundesbeschluß vom 
26. März 1897 (E. A. S. XIV, 369) erteilte, durch Bundesbeschlüsse vom 24. April 1902 
(E. A. S. XVIII, 70), sowie vom 28. März 1903 (E. A. S. XIX, 60) abgeänderte und 
wiederholt ausgedehnte Konzession für den Bau und Betrieb von Straßenbahnlinien 
auf dem Gebiete der Stadt Zürich auf die Linie in der Hönggerstraße, von der 
Röschibachstraße bis zur Stadtgrenze, ausgedehnt worden, unter gleichzeitiger 
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Aufhebung der Konzession der elektrischen Straßenbahn Zürich-Höngg für diese 
Strecke. 
Der Bundesrat ist mit dem Vollzug dieses Beschlusses, welcher am 15. Juli 1913 in 
Kraft tritt, beauftragt. 
Ferner ist durch Bundesbeschluß vom 21. Juni 1913 der unterm 
8. August/30. Oktober 1912 zwischen der Stadt Zürich und der Straßenbahn Zürich-
Höngg abgeschlossene Betriebsvertrag, mit Nachtrag vom 22. Januar/3. Februar 1913 
mit dem Vorbehalt genehmigt worden, daß für die Erfüllung der von der Stadt Zürich 
übernommenen gesetzlichen und konzessionsmäßigen Pflichten im Sinne des Art. 28 
des Bundesgesetzes über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen auf dem Gebiete der 
schweizerischen Eidgenossenschaft vom 23. Dezember 1872 auch die 
Bahneigentümerin haftet. 
Der Bundesrat wird mit der Vollziehung dieses Beschlusses, welcher am 15. Juli 1913 
in Kraft tritt, beauftragt. 
 
 
[Transkript: OCR (Überarbeitung: jsn)/12.11.2015] 
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